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ZTV Allgemeiner Teil 

 

1.1 Geltungsbereich, Allgemeines 

 

1.1.1 

Diese Vorbemerkungen sind ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VORBMERKUNGEN - ZTV. 

 

1.1.2 

Bei Widersprüchen zu den ZTV gelten vorrangig die Angaben im Leistungsverzeichnis. 

Bei Widersprüchen zwischen dem Leistungsverzeichnis und der bei Auftragsdurchführung maßgeblichen 

Zeichnung ist nach den Zeichnungen bzw. Plänen zu arbeiten; daraus entstehende Rechte des 

Auftragnehmers werden damit nicht eingeschränkt. 

 

Der Besondere Teil dieser ZTV hat Vorrang vor dem Allgemeinen Teil. 

 

1.1.3 

Während der Dauer der Bauarbeiten muss der Auftragnehmer die Projektunterlagen einschließlich 

Leistungsbeschreibung auf der Baustelle zur Einsicht bereithalten. 

 

 

1.2 Stoffe, Bauteile 

 

1.2.1 

Sind Zulassungsbescheide nachzuweisen, so sind sie als Ganzes mit den dazugehörigen Anlagen - jedoch ohne 

Prüfprotokolle - vorzulegen. 

Teilkopien genügen den Anforderungen nicht. 

Einzelzulassungen müssen auf den Namen des Herstellers ausgestellt sein. 

Die Nachweise der Prüfungen sind entsprechend dem Baufortschritt zu übergeben. 

 

 

1.3 Ausführung 

 

1.3.1 Abfallbeseitigung 

Eigenes Restmaterial, Verschnitt, Bruch, Verpackungsmaterial, Strahlmittel und dergleichen sind vom 

Auftragnehmer kostenlos zu beseitigen. Die einschlägigen allgemeinen und kommunalen Vorschriften über die 

Entsorgung von Sonderabfall sind zu beachten. 

 

Die Entsorgung von Abfällen, Abbruchmassen und Bauschutt umfasst die Verwertung entsprechend den 

Vorschriften, Satzungen des Abfallverwertungsbetriebes bzw. der Gemeinde und behördlichen Auflagen. 

Das Sortieren, Zwischenlagern und getrennte Laden und Transportieren ist danach in den Preis einzukalkulieren. 

Das gilt entsprechend für die Trennung nach 

- Wertstoffen 

- Wiederverwertbarem Abfall 

- Deponierbaren Abfällen 
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Abfall im Sinne von Nr. 4.1.12 DIN 18299 aus dem Bereich des Auftraggebers besteht aus Stoffen, die vor 

Durchführung der Bauarbeiten mit dem Bauwerk oder der baulichen Anlage körperlich verbunden waren. 

Die Grenze von 1 m3 bezieht sich auf einen Auftrag. 

 

Der Nachweis über die ordnungsgemäße Entsorgung ist vorzulegen. 

 

1.3.2 Baustelleneinrichtung 

Sofern keine gesonderten Positionen ausgeschrieben sind, sind die Kosten für die nicht vom Auftraggeber 

gestellte Baustelleneinrichtung in die Preise einzubeziehen. 

Die Beleuchtung der Arbeitsplatze ist Bestandteil der Baustelleneinrichtung. 

 

Die Standorte für folgende Baumaschinen und Geräte sind mit der Bauleitung des Auftraggebers abzustimmen: 

- Kräne und Krananlagen (außer Mobilkräne) 

- Mischeinrichtungen und Silos 

- Fördereinrichtungen und Aufzüge 

 

Bei Turmdrehkranen ist dazu die maximale Höhe, Ausladung und Abstützlast anzugeben. Das gilt auch, wenn ein 

noch nicht bestätigter Baustelleneinrichtungsplan vorliegt. 

 

Durch Verbrennungsmotoren angetriebene Maschinen sind so aufzustellen, dass die Fassade nicht verschmutzt 

wird. 

 

Die Kosten für die Ausstattung der Tagesunterkünfte für den eigenen Bedarf sind in die Preise einzurechnen. Für 

den Verschluss von Lager- und Arbeitsplätzen sowie evtl. bereitgestellter Räume hat der Auftragnehmer selbst zu 

sorgen. 

 

Das Heranführen der Ver- und Entsorgungsleitungen für die Baudurchführung zu und von den durch den 

Auftraggeber kostenlos bereitgestellten Anschlüssen zählt zur Baustelleneinrichtung. 

Gleichfalls gehört dazu - sofern vom Auftragnehmer zur Abrechnung als notwendig angesehen - das Bereitstellen 

von Messsätzen und deren Anmeldung und Abmeldung beim Versorgungsunternehmen. 

 

Werden durch Fahrzeuge des Auftragnehmers oder seiner Erfüllungsgehilfen öffentliche Straßen, Wege und 

Plätze infolge der Bauarbeiten verschmutzt, sind sie unverzüglich im Rahmen der Verkehrssicherung zu reinigen; 

diese Arbeit gehört zu den Nebenleistungen. 

 

Alle Baustellentransporte, auch vertikal, sind vom Auftragnehmer in eigener Regie durchzuführen und bei 

Erfordernis mit den anderen Baubeteiligten abzustimmen, falls vorhandene Fördermittel und Hebezeuge mit 

benutzt werden sollen. Der Auftraggeber gewährt Unterstützung im Rahmen seiner Pflichten. 

 

Durch die Benutzung von Räumen als Baustofflager dürfen die Arbeiten anderer Gewerke nicht behindert 

werden. 

 

Die Lagerung feuergefährlicher Stoffe bedarf einer ausdrücklichen Zustimmung der Bauleitung. 

 

1.3.3 Vorleistungen des Auftraggebers 

Zur Baudurchführung werden vom Auftraggeber u.a. kostenlos bereitgestellt: 
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- eine Anschlussstelle für Baustrom und Bauwasser, 

- die Ausführungspläne, sofern sie nicht zum Leistungsumfang des Auftragnehmers gehören, 

- die erforderlichen Genehmigungen, sofern sie nicht vom Auftragnehmer zu erbringen sind, 

- die Absteckung der Hauptachsen der Gebäude und baulichen Anlagen sowie mindestens zwei 

Höhenbezugspunkte in unmittelbarer Nähe der durchzuführenden Bauarbeiten. Bei Ausbauarbeiten 

werden mindestens zwei Höhenpunkte pro Geschoss und Gebäude angegeben. 

 

1.3.4 

Nach Auftragserteilung hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber unverzüglich die für seine angebotenen 

Erzeugnisse erforderlichen bauseitigen Leistungen zu übermitteln. Die dazu ggf. notwendigen Pläne sind 

rechtzeitig zu übergeben. Die Leistungen sind bei Bedarf rechtzeitig abzurufen und auf technische Richtigkeit 

gemäß den Belangen des Auftragnehmers zu kontrollieren. 

 

1.3.5 Sonstige Angaben zur Ausführung: 

Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführung seiner Leistungen immer 

mindestens ein fließend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist. 

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausführungsunterlagen zählt neben den Ausführungsplänen auch eine 

Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung. 

 

1.3.6 

Technische Abnahmen beinhalten die Überprüfung des Liefer- und Leistungsumfangs sowie die 

Funktionskontrolle. 

 

1.3.7 

Bedienungsanleitungen und Montageanleitungen für technische Anlagen und Pflegeanweisungen für Einbauteile 

sind bei Abnahme beweissicher als Nebenleistung zu übergeben. 

 

1.3.8 

Bauteile aus eigenen oder fremden Leistungen, die bereits Endprodukte darstellen, sind -soweit erforderlich- 

besonders zu schützen. An ihnen dürfen keine Kennzeichen, Beschriftungen u. dgl. angebracht werden. 

Sind bei der Ausführung der Arbeiten Verschmutzungen zu erwarten, so gehören -unbeachtlich der jeweiligen 

Vergütungsregelung (Nebenleistung, Besondere Leistung)- die gewerksüblichen Maßnahmen zur Vermeidung zu 

den Pflichten des Auftragnehmers, auch wenn diese nicht ausgeschrieben sind. 

 

 

1.4 Abrechnung und Preise 

 

1.4.1 

Zwischenlagerungskosten werden nicht gesondert vergütet, es sei denn, sie werden durch unvorhergesehene 

Entscheidungen oder Maßnahmen des Auftraggebers oder seiner Erfüllungsgehilfen 

verursacht. 

 

1.4.2 

Bei der Abrechnung der Leistungen sind die gleichen Positionsnummern wie im Leistungsverzeichnis zu 

verwenden. 
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Erfolgt die Abrechnung durch Austausch von elektronischen Datenträgern, muss die Vergleichbarkeit der 

Positionsnummern auf einfache Weise gegeben sein. 

 

1.4.3 

Aufmaße sind, falls zum Nachweis erforderlich, ggf. durch Skizzen, Angabe des Gebäudeteils, der Raumnummer 

o.ä. zu belegen. Sie sind baubegleitend vorzunehmen. 

 

1.4.4 

Bei Rückbau- und Demontagearbeiten gelten die Aufmaßbestimmungen für das Herstellen des Werkes 

sinngemäß. 

Es ist grundsätzlich nach fester Masse aufzumessen. Ist das nicht möglich, soll zuvor ein Umrechnungsfaktor 

vereinbart werden. 

Hilfsweise gelten als Umrechnungsfaktoren: 

- Bauschutt, der bei Roh- und Ausbauarbeiten anfällt : 0,82 

- Abbruchmassen Mauerwerk oder Beton : 0,68 

 

Sperrige Materialien, die die Bildung eines Umrechnungsfaktors nicht zulassen, werden nach m3 Containerinhalt 

abgerechnet. Im Zweifel gelten die Abrechnungsbestimmungen der zugelassenen Deponie für nicht direkt 

aufmessbare Abfälle. 

 

 

1.5 Planvorlauf 

 

1.5.1  

Der Auftragnehmer erhält von den Planungsbeteiligten Fachingenieuren separate Fachpläne.  

 

1.5.2  

Ausführungs- und Detailpläne werden dem Auftragnehmer jeweils Digital als PDF- und DXF-/DWG-Datei zur 

Verfügung gestellt.  

 

1.5.3  

Die Pläne werden abschnittsweise entsprechend dem Bauablauf an den Auftragnehmer übergeben, der 

Auftragnehmer hat die Unterlagen, die nach dem Vertrag vom AG zu liefern sind, entsprechend dem 

Baufortschritt bei den Planern so anzufordern, dass die Übergabe durch den AG rechtzeitig erfolgen kann. 

 

Bei den vom AN zu liefenden Planungen wird ein zweistufiger Umlauf bis Planungsfreigabe durch Architekt/ 

Tragwerksplaner vorausgesetzt, mit Vorlage der VA-Planung zur Feinabstimmung und einer Überarbeitung zum 

fertigen Ausführungsplan. Prüffristen des Prüfstatikers sind vom AN zusätzlich mit zu berücksichtigen. 

 

1.5.4  

Die übergebenen Planunterlagen der Architekten und Ingenieure bleiben geistiges Eigentum der Planverfasser. 

Die Pläne dürfen unbeteiligten Dritten weder ausgehändigt noch zugänglich gemacht werden. Auf die 

einschlägigen Bestimmungen des BGB wird hierzu ausdrücklich hingewiesen. 

 

 


